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Höchstspannungsleitungen Emden Ost — Osterath (Vorhaben 1),  
Grenzkorridor II — Hanekenfähr, DolWin4 (Vorhaben 78),  
Grenzkorridor II — Hanekenfähr, BorWin4 (Vorhaben 79),  
Abschnitt 2 (NDS2 Landkreisgrenze Leer/Emsland – Gemeindegrenze Wietmarschen/
Nordhorn) 

Planfeststellung: Antragskonferenz gemäß § 20 NABEG

Die Vorhabenträger Amprion GmbH und Amprion Offshore GmbH 
haben am 08.10.2021 bei der Bundesnetzagentur einen Antrag auf 
einen einheitlichen Planfeststellungsbeschluss nach § 19 Netzaus-
baubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) sowie nach  
§ 26 Satz 2 NABEG für das Vorhaben 1 (Emden Ost — Osterath) und 
für den Bestandteil Emden — Wietmarschen/Geeste der Vorhaben 78,  
Grenzkorridor II — Hanekenfähr (DolWin4), und Vorhaben 79, Grenz-
korridor II — Hanekenfähr (BorWin4), Abschnitt 2 (NDS2 Landkreis-
grenze Leer/Emsland - Gemeindegrenze Wietmarschen/Nordhorn), 
gestellt.

Nach § 20 NABEG führt die Bundesnetzagentur hierzu eine Antrags- 
konferenz durch. Die Antragskonferenz erstreckt sich auf Gegenstand, 
Umfang und Methoden der Unterlagen nach § 16 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) sowie sonstige für die 
Planfeststellung erhebliche Fragen. Sonstige für die Planfeststellung 
erhebliche Fragen sind z. B. die Natura-2000-Verträglichkeit, der Arten- 
schutz oder private Belange.

Diskutiert werden dabei sowohl der im Antrag dargestellte Trassen-
verlauf als auch die im Antrag dargelegte Alternative. 

Auf Grundlage der Ergebnisse der Antragskonferenz legt die Bundes- 
netzagentur den Untersuchungsrahmen für die Planfeststellung fest. 
Sie bestimmt den erforderlichen Inhalt der nach § 21 NABEG von dem 
Vorhabenträger einzureichenden Unterlagen. Die Antragskonferenz 
dient zugleich als Besprechung im Sinne des § 15 Abs. 3 S. 1 UVPG.

Die Antragskonferenz findet statt

am 30.11.2021 ab 09:00 Uhr 
im Forum Alte Werft
Ölmühlenweg 1
26871 Papenburg.

Die Antragskonferenz ist öffentlich. Zur besseren Vorbereitung der 
Veranstaltung bitten wir Sie, sich vorab anzumelden. Informationen 
zur Anmeldung, die Antragsunterlagen zu den Vorhaben 1, 78 und 
79, Abschnitt 2, sowie eine vorläufige Tagesordnung finden Sie auf 
www.netzausbau.de/vorhaben1-abschnitt2.

Hinweise zur aktuellen Lage aufgrund der Corona-Pandemie
Die Bundesnetzagentur trifft bei den Antragskonferenzen Schutz-
maßnahmen, um das Corona-Infektionsrisiko zu reduzieren. Damit 
setzt sie auch Vorgaben des zuständigen Gesundheitsamtes um. 
Sowohl in der Halle als auch beim Einlass ist ein Mindestabstand  
von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. 

Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist sowohl zum eigenen 
Schutz als auch zum Schutz der anderen Teilnehmer eine Mund- 
Nase-Bedeckung verpflichtend. 

Wegen der besonderen Situation ist eine Anmeldung im Vorfeld der 
Veranstaltung erforderlich. Bei Ausbleiben der Anmeldung im Vorfeld 
kann es zu Verzögerungen beim Einlass kommen. Die Anmeldedaten 
werden lediglich auf Anfrage an das zuständige Gesundheitsamt 
für die ggfs. nötige, hilfreiche Nachverfolgung von Infektionsketten 
weitergegeben. Datenschutzrechtliche Bestimmungen werden dabei 
selbstverständlich beachtet. 

Die Coronaschutzverordnungen zur Bekämpfung der Corona- 
Pandemie werden aktuell dynamisch fortentwickelt. Zu beachten  
ist, dass es daher kurzfristig noch zu einer Absage oder Änderung  
der Veranstaltung kommen kann.

Die an dem Tag der Antragskonferenz geltende Niedersächsische 
Verordnung über infektionspräventive Schutzmaßnahmen gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen Varianten (Niedersächsische 
Corona-Verordnung) ist insbesondere im Hinblick auf Regelungen 
zum Erfordernis von Nachweisen über negative Testergebnisse, voll-
ständigen Impfschutz oder Genesenenstatus zu beachten.

Der Präsident


